
 

 

M U S T E R - S t i m m z e t t e l   

 
für die Wahl zur Gemeindevertretung der Gemeinde Alt enstadt am 06. März 2016 

 
Sie haben 37 Stimmen ! 

 

• Sie können alle 37 Stimmen an verschiedene Bewerberinnen und Bewerber in verschiedenen Wahlvorschlägen vergeben -panaschieren- und dabei jeder Person  auf dem Stimmzettel bis zu drei Stimmen  geben -kumulieren- (⌧�� oder ⌧⌧� 
oder ⌧⌧⌧) 

 

• Sie können, wenn Sie nicht alle 37 Stimmen einzeln vergeben wollen oder noch Stimmen übrig haben, zusätzlich einen Wahlvorschlag  in der Kopfleiste kennzeichnen     . In diesem Fall hat das Ankreuzen der Kopfleiste zur Folge, dass den 
Bewerberinnen und Bewerbern des betreffenden Wahlvorschlags in der Reihenfolge ihrer Benennung so lange eine weitere Stimme zugerechnet wird, bis alle Stimmen verbraucht sind. 

 

• Sie können einen Wahlvorschlag  auch nur  in der Kopfleiste  kennzeichnen     , ohne Stimmen an Personen zu vergeben. Das hat zur Folge, dass jede Person in der Reihenfolge des Wahlvorschlags so lange jeweils eine Stimme erhält, bis alle 37 
Stimmen vergeben oder jeder Person des Wahlvorschlags drei Stimmen zugeteilt sind. 

 

• Falls Sie einen Wahlvorschlag in der Kopfleiste kennzeichnen, können Sie auch Bewerberinnen und Bewerber in diesem Wahlvorschlag streichen ; diesen Personen werden keine Stimmen zugeteilt. 
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Christlich                                          CDU 
Demokratische Union 
Deutschlands 

101 Lipp, Sabine    

102 Müller-Winter, Sven    

103 Keim, Christian    

104 Zientz, Werner    

105 Stahl, Pia    

106 Leonhardt, Falk    

107 Vogler, Daniela    

108 Mikusch, Helmut    

109 Wenzel, Anja    

110 Messerschmidt-Holzapfel, Otto    

111 Gissel, Bernd    

112 Cyrulnikow, Tatjana    

113 Vogler, Jonas    

114 Kirchner, Martin    

115 Dörrschuck, Franz Günter    

116 Wenzel, Nikoleta    

117 Hoppe, Siegfried    

118 Kaufmann, Hubert    

119 Vogler, Michael    

120 Gatzka, Wilma    

121 Miano, Sebastian    

122 Szielasko, Norbert    

123 Weber, Beate    

124 Dr. Högenauer, Horst    

125 Starck, Robert    

126 Müller, Norman    
 
 
 
 
 
 

2 

 

Sozialdemokratische                      SPD 
Partei Deutschlands 
 
 

201 Brando, Markus    

202 Fröhlich, Gisela    

203 Baumann, Michael    

204 Horn, Rebecca Victoria    

205 Dietzel, Dieter    

206 Schilling, Sabine    

207 Voß, Jan    

208 Agdas, Ali Riza     

209 Sulzmann, Peter    

210 Mattis, Thomas    

211 Slabsche, Mathias    

212 Keßler, Dominik    

213 Koch, Volker    

214 Stegmann, Markus    

215 Karg, Donald    

216 Danielczok, Reinhard    

217 Wehr, Harro    

218 Wörner, Horst    

219 Lederer, Hans    

220 Schäfer, Michael    

221 Schaller, Eleonore    

222 Erb-Trost, Volker    

223 Brando, Julia    

224 Roth, Martina    

225 Fröhlich, Werner    

226 Neuberger, Josef    

227 Seitz, Jürgen    

228 Reichard, Niobe    

229 Gnadl, Lisa    
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Bündnis 90/                                    GRÜN E 
Die Grünen 
 
 

301 Hufnagel, Eva    

302 Ventulett, Karl    

303 Reifschneider, Ursula    

304 Heidke, Norbert    

305 Kotula, Brigitte    

306 Hachenberg, Christopher    

307 Warns-Ventulett, Dorothea    

308 Lederer, Martin    

309 Lederer, Gisela    

310 Kremer, Oliver    

311 Hufnagel, Phlipp    

312 Zak, Annelie    

313 Bernstein, Ann    
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Freie Demokratische                        FDP  
Partei  

501 Baumann, Natascha Collette    

502 Platen, Christoph    

503 Pfeffer, Claus    

504 Hoffmann, Arne    

505 Witte, Mathias    

506 Bialek, Armin    

507 Platen, Jutta    

508 Brand, Bastian    

509 Dietrich, Klaus    

510 Nix, Angelika    

511 Brandt, Bernd    

512 Kayser, Sebastian    

513 Agdas, Tekin    

514 Hoffmann, Marion    
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Freie Wählergemeinschaft              FWG               
Altenstadt 
 
 

601 Pinsel, Lucia    

602 Urbanek, Klaus-Dieter    

603 Weil, Günther    

604 Korn, Elke    

605 Ott, Lukas    

606 Dr. Jachens, Arne    

607 Wenzel, Anja    

608 Müller, Peter    

609 Pinsel, Maria    

610 Ott, Ernst-Ludwig    

611 Pinsel, Carl    

612 Bestehorn, Regine    

613 Dr. Jachens, Daniela    

614 Wennekes, Andreas    
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Nationaldemokratische                     NPD 
Partei Deutschlands  

701 Jagsch, Stefan    

702 Bauer, Diana    

703 Würz, Tobias    

704 Jeckel, Marcel    

705 Apfel, Ferdinand    

706 Rösel, Joachim    

707 Kappl, Nadja    

708 Drescher, Daniel    

709 Dobo, Patrick    

710 Rösel, Ralf    

711 Apfel, Erika    

712 Bauer, Patrick    

bitte Stimmzettel nach innen falten  
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So wählen Sie richtig 

 

Sie wählen richtig, wenn Sie die folgenden fünf Regeln der Stimmabgabe  beachten. Denn dann sind Sie über alle Gestaltungsmöglichkeiten informiert, die Ihnen das 
Kommunalwahlrecht für Ihre Stimmabgabe bietet. 
 
 

1. Wie viele Stimmen habe ich? 
 

 Sie haben so viele Stimmen, wie Vertreterinnen und Vertreter für Ihre Gemeindevertretung zu wählen sind. Für die anstehende Wahl haben Sie demnach 37 Stimmen. 
 
 

2. Wie kann ich meine Stimmen auf dem Stimmzettel verteilen? 
 

 Sie können Ihre Stimmen einzeln  an beliebige Bewerberinnen und Bewerber auf dem Stimmzettel vergeben. Dabei dürfen Sie auch Personen aus verschiedenen 
Wahlvorschlägen (Listen) auswählen; dieses Verfahren nennt man „Panaschieren “. Jeder Bewerberin und jedem Bewerber Ihrer Wahl können Sie von Ihren Stimmen eine, 
aber auch zwei oder höchstens drei Stimmen geben; das Anhäufen von zwei oder drei Stimmen auf eine Kandidatin oder einen Kandidaten nennt man „Kumulieren “. Beide 
Möglichkeiten können auch gleichzeitig genutzt werden. Achten Sie darauf, dass Sie hierbei Ihre Gesamtstimmenzahl nicht überschreiten. 

 
 

3. Muss ich überhaupt Stimmen einzeln vergeben? 
 

 Nein. Wenn Sie einer Liste, so wie sie auf dem Stimmzettel abgedruckt ist, insgesamt und unverändert Ihr Vertrauen schenken wollen, können Sie Ihre Stimmen auch 
komplett abgeben, indem Sie diese Liste in dem dafür vorgesehenen Kreis in der Kopfleiste ankreuzen. Das Listenkreuz  bewirkt, dass bei der Auszählung die 
Bewerberinnen und Bewerber Ihrer Liste in der dort genannten Reihenfolge von oben nach unten jeweils eine Stimme erhalten. Sind danach noch nicht alle Stimmen 
aufgeteilt, weil auf der Liste weniger Namen stehen als Vertreterinnen und Vertreter zu wählen sind, wird die beschriebene Stimmenverteilung von oben nach unten so lange 
wiederholt, bis all Ihre Stimmen aufgebraucht sind oder jede Kandidatin und jeder Kandidat der von Ihnen angekreuzten Liste die höchstzulässige Zahl von drei Stimmen 
erhalten hat. 

 
 

4. Kann ich auch nur einen Teil meiner Stimmen einzeln  vergeben? 
 

 Ja. Sie können auch nur einen Teil Ihrer Stimmen an einzelne Bewerberinnen und Bewerber vergeben. Damit in diesem Fall der Rest Ihrer Stimmen nicht verfällt, können Sie 
zusätzlich zur Vergabe von Einzelstimmen eine Liste in dem dafür vorgesehenen Kreis in der Kopfleiste ankreuzen. Mit diesem Listenkreuz bewirken Sie, dass Ihre restlichen 
Stimmen der angekreuzten Liste zugute kommen: Diese Stimmen werden den Kandidatinnen und Kandidaten der von Ihnen gewählten Liste von oben nach unten in der 
Weise zugeteilt, dass jeder, der von Ihnen weniger als drei Einzelstimmen bekommen hat, jetzt eine weitere Stimme erhält - bis all Ihre Stimmen verteilt sind oder alle nicht 
gestrichenen Bewerberinnen und Bewerber der angekreuzten Liste drei Stimmen haben. 

 
 

5. Kann ich Bewerberinnen und Bewerber streichen? 
 

 Ja. Falls Sie eine Liste in der Kopfleiste angekreuzt haben, können Sie einzelne Namen aus dieser Liste streichen. Dies führt dazu, dass die gestrichenen Kandidatinnen und 
Kandidaten keine Stimmen aus Ihrem Kontingent erhalten. 
 
 

Gibt es sonst noch irgendetwas zu beachten? 
 

Eigentlich nur Selbstverständlichkeiten: Vergeben Sie nicht mehr Stimmen, als Ihnen zustehen. Kreuzen Sie nicht mehr als eine Liste an. Und geben Sie keinem Kandidaten mehr 
als drei Stimmen. Sie riskieren sonst, dass ein Teil Ihrer Stimmen verloren geht oder Ihre Stimmabgabe sogar insgesamt ungültig ist. 
 

Haben Sie noch Fragen zum Kommunalwahlrecht? 
 
Wenn Sie noch Fragen haben, wenden Sie sich bitte an das Wahlamt unserer Gemeinde: 
Der Gemeindewahlleiter, Herr Dominic Imhof, Frankfu rter Straße 11, 63674 Altenstadt 
Telefon: 06047/8000-90; Telefax: 06047/8000-1190; E mail: imhof@altenstadt.de. 
 

Weitere Informationen erhalten Sie auch im Internet unter www.altenstadt.de und www.wahlen.hessen.de . 
 
 

Nicht vergessen:   Am 06. März 2016 zur Wahl gehen!  Vielen Dank für Ihr Interesse! 
 

Ihr Wahlamt 
 


